
Von der Homepage des Sozialministeriums 

 

Wann kann ich die Notbetreuung in Anspruch nehmen?  
Kinder, deren Erziehungsberechtigte in Bereichen der kritischen Infrastruktur tätig und 

aufgrund dienstlicher oder betrieblicher Notwendigkeiten an einer Betreuung ihrer Kinder 

gehindert sind, werden in ihrer gewohnten Kindertageseinrichtung betreut. Die Eltern 

dürfen diese Kinder auch in die Einrichtungen bringen und von dort wieder abholen, es 

gelten entsprechende Ausnahmen von den Ausgangsbeschränkungen. 

Eine Notbetreuung wird angeboten, wenn 
 ein Erziehungsberechtigter im Bereich der Gesundheitsversorgung oder der Pflege tätig und aufgrund 

dienstlicher oder betrieblicher Notwendigkeiten in dieser Tätigkeit an einer Betreuung seines Kindes 

gehindert ist oder 

  
 beide Erziehungsberechtigte des Kindes, im Fall von Alleinerziehenden der oder die Alleinerziehende, 

in sonstigen Bereichen der kritischen Infrastruktur tätig und aufgrund dienstlicher oder betrieblicher 

Notwendigkeiten in dieser Tätigkeit an einer Betreuung ihrer Kinder gehindert sind. Voraussetzung ist 

in diesem Fall, dass kein anderer Erziehungsberechtigter verfügbar ist, um die Betreuung zu 

übernehmen. 

Alleinerziehend bedeutet, dass das Kind mit ihm oder ihr in einem Haushalt wohnt und in 

diesem Haushalt keine weitere volljährige Person wohnt, die als Betreuungsperson dienen 

kann. Das Kind bzw. die weitere volljährige Person gehört zum Haushalt, wenn die 

Person in derselben Wohnung mit Haupt- oder Nebenwohnsitz gemeldet ist. 

Ab dem 27. April gilt:                                                   
 Erwerbstätige Alleinerziehende können ihre Kinder zur Notbetreuung bringen, wenn sie aufgrund 

dienstlicher oder betrieblicher Notwendigkeiten an einer Betreuung ihres Kindes gehindert sind. Auf 

eine Tätigkeit in einem Bereich der kritischen Infrastruktur kommt es dabei nicht an. 

 
 Lebt das Kind in einem gemeinsamen Haushalt mit beiden Elternteilen, genügt es, wenn nur ein 

Elternteil in einem Bereich der kritischen Infrastruktur tätig ist. Dies galt bisher nur für die Bereiche 

der Gesundheitsversorgung und Pflege. 

  

 Die HPTs der Jugendhilfe werden wegen des hohen pädagogischen und therapeutischen Förderbedarfs 

der dort betreuten Kinder von den Betretungsverboten ausgenommen. 

  

 In HPTs, die Leistungen der Eingliederungshilfe für Kinder mit Behinderung erbringen, werden 

Einzelfallentscheidungen ermöglicht. Die Leitung der Einrichtung kann in Abstimmung mit dem 

zuständigen Bezirk im Hinblick auf das Wohl der Kinder und deren Familien einzelne Kinder zur 

Notbetreuung zulassen. 

  

Wo findet die Notbetreuung statt?  
Die Kinder werden in der Einrichtung betreut, die sie gewöhnlich besuchen. Jede 

Kindertageseinrichtung, Kindertagespflegestelle oder Heilpädagogische Tagesstätte stellt 

eine entsprechende Betreuung sicher. 

 


